
           

 

UNTERSUCHUNGSBESTÄTIGUNG FÜR DIE ÄRZTLICHE EINSCHULUNGSUNTERSUCHUNG 

Bestätigung der Kinder- oder Hausärztin bzw. des Kinder- oder Hausarztes, dass die Untersuchung im Rahmen 

der obligatorischen ärztlichen Vorsorgeuntersuchung im Kindergarten stattgefunden hat. 

Die Ärztin oder der Arzt rechnet die Einschulungsuntersuchung via TARMED über die Krankenkasse ab. 

Die Eltern geben die unterzeichnete Untersuchungsbestätigung der Schule ab.  

Wenn der Schule bis zum Ende des 1. Semesters (20. Januar) des 2. Kindergartenjahres kein Nachweis über die 

erfolgte Einschulungsuntersuchung vorliegt, wird das Kind von der Schulärztin bzw. dem Schularzt untersucht. 

 

Durch die Eltern auszufüllen 

 

BESTÄTIGUNG EINSCHULUNGSUNTERSUCHUNG 

Name des Kindes 
 

Vorname des Kindes 
 

Geburtsdatum 
 

Adresse 
 

PLZ Wohnort 
 

PLZ Schulort 
 

Klasse 
 

 

Durch die Ärztin / den Arzt auszufüllen 

 

 

 

 

Datum der Untersuchung Stempel und Unterschrift der Ärztin / des Arztes 
 


